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Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevertretung der Gemeinde Lahnau 27.04.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahl des Bürgermeisters gemäß § 50 KWG sowie 
über Einsprüche nach § 25 KWG 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 50 KWG und § 74 KWO in Verbindung mit § 57 Abs. 
1 KWO die Gültigkeit der Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Lahnau vom 
12.03.2023. 
 
Sachdarstellung: 
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 14.03.2023 in öffentlicher Sitzung keine Bedenken 
gegen die Entscheidung der Wahlvorstände über die Gültigkeit oder Ungültigkeit von Stimmzetteln 
geäußert und das Wahlergebnis vom 12.03.2023 festgestellt. Das vom Wahlausschuss 
festgestellte Wahlergebnis ist am 15.03.2023 vom Wahlleiter in den „Lahnau Nachrichten“ vom 
23.03.2023 öffentlich bekannt gemacht worden. Gegen die Wahl am 12.03.2023 ist innerhalb der 
gesetzlichen Frist – binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses – kein 
Einspruch beim Wahlleiter erhoben worden. Nach den der Verwaltung vorliegenden Unterlagen 
kann festgestellt werden, dass die Wählbarkeit der einzelnen Vertreter gegeben ist. 
 
 
 
 
 
Wrenger-Knispel 
Bürgermeisterin 




